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Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (994 der Beila
gen): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über Arbeitslosenversicherung samt 

Schlußprotokoll 

Das vorliegen;de 'gesetzändernde und gesetzes
ergänzende Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Bundesl'epublik Deutschland 
über Arbeitslosenversicherung soll an ,die Stelle 
des geltenden Abkommens vom 19. Mai 1951, 
BGBL Nr. 9/1953, in der Fassung des Zweiten 
Abkommens vom 31. Oktober 1953, BGBL 
Nr. 248/1955, treten. Das neue Abkommen sieht 
im wesentlichen vor: 

Berücksichtigung' von beitragspflichtigen 
Zeiten im anderen Vertragsstaat bei der Be
urteilung ,der Anwartschaft; 

- Berücksichtigung von beitragspflichtigen 
Zeiten im anderen Vertragsstaat bei der 
Festsetzung der Bezugsdauer des Arbeits
Josenge1des; 
Minderung .der Bezugsdauer durch Zeiten, 
in denen der Arbeitslose im anderen Ver
tragsstaat bereits Arbeitslosengeld bezogen 
hat; 

- Beurteilung des Anspruches auf Ar:beits
losengeld und Notstandshilfe im übrigen 
nach innerstaatlichem Recht; 
Sonderregelung für Grenzgänger dahinge
hend, daß diese, sofern sie ~m anderen 
Vertragsstaat .in den letzten ,sechs Jahren 
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 
fünf Jahre beschäftigt waren, das Arbeits
losengeLd in dem Vertl'agsstaat erhalten, in 
dem sie beschäft~gt waren. 

Bezüglich des Personenkrcises,3iuf den ,das 
Abkommen Anwendung finden soll, wird in den 
Erläuterungen ,der Regierungsvorlage bemerkt, 

Kunstätter 
Berichterstatter 

daß im Jahre 1976 nach ,den statistischen: Unter
lagen des Sozialministeriums durchschnitdich 
10700 deutösche Arbeitnehmer (davon rund 190 
Grenzgänger) in österreich beschäftigt waren 
und nach den statistischen Unterlagen .des Bun
desministeriums für AI1beit und Sozialordnung 
Qn Bonn rund 75000 österreich:ische Arbeitneh
mer (davon rund 14000 Grenzgänger) in der 
Bundesrepublik Deutschland gearbeitet haben. 

Weiters wird in dien Erläuterungen zum ge
genständlichen Abkommen bemerkt, daß im 
Hinblick auf die vorgesehenen Sonderregelungen 
für Grenzgänger mit einer Entlastung der öster
reichischen Arbeitslosenvel's·icherung zu redinen 
ist. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat das 
gegenständliche Abkommen in 'Seiner Sitzmng am 
H.·Novemher 1978 in Verhandlung ~enommen. 
Nach' eiher Debatt;e, an der sich die AbgeoI1d
rreten M e 1 t e r, T r.e ich 1, Hell w a g ne r, 
Kam m e rho f e r sowie der Bundesmiruister 
für soziale Verwaltung Dr. W eiß e n b erg 
beteiligten, wurde einstimmig heschlossen, dem 
Hohen Hause ,die .Genehmigung des Abschlusses 
,des Abkommens zu empfeh'len. 

Dem Ausschuß erschien die 'Eriassung von 
Gesetzen im Sinne ,des Art. 50 Abs. 2 B-VG 
zur überführung des VertragsinhaltC'S in die 
innerstaailiche Rechtsor-dnung nicht erforderLich. 

Als EI1gelbnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle bescMießen~ 

Der Abschluß ,des Abkommens zw~sch,en der 
Republik österreich.· uilid der BundC'Srepuhlik 
Deutsch·land über Arbeitslosenversich°er-ung samt 
SchlußprotokO'Il (994 der Beilagen) wird verfas
~ungsmäßig ,genehmigt. 

Wien, 1978 1114 

Pansi 
Obmann 
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